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Der Rhein freut sich immer grösserer Beliebtheit. Unter anderem nehmen Gütertransporte 
auf dem Rhein zu. Laut Medien wird sich z. B. der Rohöltransport durch Basel nach 
Birsfelden verdoppeln, das heisst; jährlich werden 500 zusätzliche Tanker 1 Million Tonnen 
Rohöl nach Birsfelden transportieren. Auch das Rheinschwimmen erfreut sich immer 
grösserer Beliebtheit. Auch Taxi- und private Motorboote beanspruchen zunehmend Platz 
auf dem Rhein. Im Sommer herrscht darum auf dem Rhein durch Basel schon so etwas wie 
ein „Dichtestress“. Je höher die Nutzung, desto grösser wird die Unfallgefahr, die Gefahr 
einer Kollision, eines Boots- oder Personenunglücks.  

Die Sicherheit für Schwimmende und Schiffe und deren Besatzung, jedoch auch die 
Vermeidung von Umweltschäden sollten oberstes Gebot sein. Wie unter anderem das 
Unglück des Vermessungsbootes und der Zusammenstoss zweier Tanker letzten Samstag 
zeigten, ist diese Sicherheit längst nicht immer gewährleistet. Gründe für die Kollisionen sind 
unklar. Es erstaunt jedoch, dass die grossen Frachtschiffe und Tanker auch bei dichtem 
Betrieb auf dem Rhein nur mit zwei Personen (Schiffführer und Lotse) unterwegs sind. Diese 
haben sich laut Schifffahrtspolizeiverordnung zu Berg und zu Tal im Steuerhaus aufzuhalten, 
also bis zu 350 m vom Bug entfernt. Nur auf Fahrzeugen, auf denen eine Mindestbesatzung 
von mehr als zwei Personen vorgeschrieben ist, hat sich eine dritte Person auf dem Vorschiff 
bei der Ankerwinde aufzuhalten. Die Sicht ist bei einer Besatzung von 1 oder 2 Personen 
also stark eingeschränkt, insbesondere bei den Brückenpfeilern. Warnungen und 
rechtzeitiges Manövrieren sind praktisch unmöglich.  

In diesem Zusammenhang möchte ich den Regierungsrat anfragen:  

1. Ist die Regierung auch der Meinung, dass die Sicherheit auf dem Rhein für alle 
Nutzenden gewährleistet sein soll?  

2. Welche Schiffe müssen heute zwingend mit 3 Besatzungsmitgliedern Basel queren, bei 
welchen reichen 2 Personen? Welche Schiffe dürfen Basel ohne Lotsen durchfahren?  

3. Gibt es Gefahrentransporte durch Basel, was beinhaltet die Ladung dieser Schiffe und 
wie viele Besatzungsmitglieder sichern die Durchfahrt durch Basel?  

4. Ist die Regierung bereit, die heutigen Sicherheitsstandards zu erhöhen und zum 
Beispiel auf der Berg- und Talfahrt bei allen grossen Frachtschiffen eine 
Mindestbesatzung von 3 Personen vorzuschreiben?  

5. Ist die Regierung bereit, zumindest während der Badesaison Fahrten von privaten 
Motorbooten zwischen Wettsteinbrücke und Johanniterbrücke zu verbieten oder 
einzuschränken?  

6. Sieht die Regierung noch andere Möglichkeiten um Bootsunglücke zu verhindern und 
Schwimmende besser zu schützen? 
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